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Kleine Anfrage KA - 0664/IX 

 

über  

 

Nachfrage zur Kleinen Anfrage KA-0641/IX 

 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

 

Die Kleine Anfrage KA-0641/IX „Ausgefeiert – Sollte das Fest an der Panke gerettet wer-

den?“ wurde am 05.08.2023 eingereicht. Mit Schreiben vom 17.08.2023 bat das Bezirksamt 

um Fristverlängerung für die Antwort, die ursprünglich fristgemäß hätte am 19.08.2023 be-

antwortet werden müssen. Der Bitte um Fristverlängerung wurde entsprochen. Somit hätte 

die Kleine Anfrage KA-0641/IX am 02.09.2023 vom Bezirksamt beantwortet werden müs-

sen. Bis zum 11.09.2023 lag noch keinerlei Beantwortung oder sonstige Reaktion des Be-

zirksamtes vor. 

 Wie erklärt das Bezirksamt die kommentarlose Nichtbeantwortung zu diesem aktuell in 

der Bearbeitung befindlichen Thema, die zudem den Respekt gegenüber dem „Bezirk-

sparlament“ vermissen lässt? 

Wie in der Teilbeantwortung der Kleinen Anfrage KA-0641/IX vom 12.09.2023 bereits 

mitgeteilt, konnten krankheitsbedingt Fragen der Kleinen Anfrage nicht vor dem 

18.09.2023 beantwortet werden. Die Kleine Anfrage ist mit Stand 20.09.2023 voll-

ständig beantwortet. 

 Beabsichtigt das Bezirksamt die Bearbeitung der Kleinen Anfrage bewusst zu verzögern, 

bis sich die öffentliche Aufregung, um den Ausfall des Festes an der Panke gelegt hat? 



 

 

Das Bezirksamt begrüßt die sachliche Berichterstattung in diversen Medien über die 

Gründe und Hintergründe, warum das Fest an der Panke im Jahr 2023 ausfallen musste. 

Es dankt den Bezirksverordneten, die diese Berichterstattung durch Kleine Anfragen an-

geregt hatten.  

 Wie beabsichtigt das Bezirksamt zukünftig sicherzustellen, dass Kleine Anfragen fristge-

recht beantwortet werden, wie es gesetzlich vorgegeben ist? 

Die fristgerechte Beantwortung von Kleinen Anfragen hat für das Bezirksamt auch dann 

hohe Priorität, wenn es krankheitsbedingt nicht vollständig antworten kann. Die Teilbe-

antwortung von Kleinen Anfragen wird in solchen Fällen möglicherweise eine höhere Be-

deutung bekommen als die Fristverlängerung. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Cordelia Koch 


